
Interpellation Nr. 51 (Mai 2018) 
betreffend Sozialhilfe- und Ergänzungsleistungsbezüger/innen aus EU- 
und EFTA-Staaten, die Vermögen in ihren Herkunftsländern verschleiern 

18.5182.01 
 

In einigen Kantonen konnte man einigen Sozialhilfebezüger/innen und Ergänzungsleistungs-
bezüger/innen aus EU- und EFTA-Staaten nachweisen, dass sie in ihren Herkunftsländern 
noch Vermögen wie z.B. Immobilien besassen und daher nicht berechtigt gewesen wären, in 
der Schweiz Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen zu beziehen.  

Der Interpellant bittet den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen:  

1. Wird im Kanton Basel-Stadt überhaupt überprüft, ob Sozialhilfe- oder 
Ergänzungsleistungsempfänger/in aus EU- oder EFTA-Staat Vermögenswerte in ihrer 
Heimat besitzen?  

2. Wenn ja, wird immer überprüft oder werden nur Stichproben vorgenommen?  

3. Wie oft kam es vor, dass Sozialhilfe- oder Ergänzungsleistungsempfänger/innen ihre 
Vermögenswerte im Ausland verschleiern wollten? Gibt es Zahlen? 

4. Gibt es eine Regelung von Leuten aus nicht EU- und EFTA-Staaten? Können diese 
Sozialhilfe- oder Ergänzungsleistungsempfänger/innen auch überprüft werden, ob sie 
in ihren Herkunftsländern noch Vermögenswerte, wie z.B. Immobilien, besitzen?   

5. Wie wurde verfahren, wenn jemand erwischt wurde, der seine Vermögenswerte im 
Ausland nachweislich verschleiern wollte? 

6. Kam es auch schon zu Selbstanzeigen, da ab dem 01.01.2018 ein Datenaustausch in 
Kraft gesetzt worden ist - analog den Steuerangaben?  

Andreas Ungricht 


